
 
 

Kantonsrat 

B 15 A 

Traktandum 5 / Beschleunigung Ausbau Stromproduktion aus erneuerbarer 

Energie und Umsetzung von Klimamassnahmen; Entwurf Änderung des 

Planungs- und Baugesetzes / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

1. Antragsteller/in Sandra Meyer-Huwyler 

Paragraf 36 Abs. 2 Ziffer 9 PBG 

Antrag: 

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu 

erlassen über 

 

9. Umgebungsgestaltung, insbesondere naturnahe und standortgemässe Begrünung, 

Bepflanzung und Gestaltung der Oberflächen zur Schaffung von Rückhaltevolumen 

für das Regenwasser oder für dessen Versickernlassen sowie, zur Verminderung der 

lokalen Hitzebelastung sowie zur Förderung der Biodiversität, 

2. Antragsteller/in Sandra Meyer-Huwyler 

Paragraf 36 Abs. 2 Ziffer 21 PBG 

Antrag: 

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu 

erlassen über 

 

21. klimaangepasstes Bauen (Ver- und Entsiegelung, Unterbauungsziffer, 

Oberflächenmaterialisierung usw.) 

3. Antragsteller/in Sandra Meyer-Huwyler 

Paragraf 36 Abs. 2 Ziffer 22 PBG 

Antrag: 

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu 

erlassen über 

 

22. abweichende Grenzabstände von Gewächsen (§ 86 Einführungsgesetz zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch). 
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4. Antragsteller/in Fabian Stadelmann  

Paragraf 119 a PBG 

Antrag: 

Ganzer Paragraph 119a streichen  

(weder Fassung Regierung noch Beratungsrundlage RUEK) 

 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

1 Parkplätze in Einstellhallen von Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen sowie 

von Nichtwohnbauten mit 10 und mehr Parkplätzen sind mit einer Grundinfrastruktur 

für das Laden von Elektrofahrzeugen auszurüsten, bei 

a.Neubauten, 

b.einer baubewilligungspflichtigen Erweiterung oder Änderung der Einstellhalle. 

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in der Verordnung. 

3 Die Gemeinden können in einem Reglement weiter gehende Vorschriften für die 

Pflicht zur Erstellung der Grundinfrastruktur erlassen. 

 

Neu: Paket mit Antrag 13 

5. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 137a PBG (neu) 

Antrag: 

Abstand der Windkraftanlagen 

 

Der Mindestabstand von Windkraftanlagen zu bewohnten Gebäuden beträgt 500 

Meter. Ausnahmsweise sind Minderabstände bewilligungsfähig, namentlich mit dem 

Einverständnis der Eigentümer. 

6. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 205a Abs. 5 PBG 

Antrag: 

Kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kommunale Recht 

ist zu berücksichtigen, soweit es die Vorhaben nicht unverhältnismässig einschränkt. 

7. Antragsteller/in Korintha Bärtsch 

Paragraf 205a Abs. 1 lit. b PBG 

Antrag: 

Das Plangenehmigungsverfahren dient der Verwirklichung von Anlagen zur 

Stromproduktion, die im öffentlichen Interesse liegen und einen zentralen Beitrag zur 

Versorgungssicherheit leisten, nämlich: 

(…) 

b. Reservekraftwerke im Interesse der Gewährleistung der 

Stromversorgungssicherheit auf nationaler Ebene, 
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8. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 205b Abs. 2 PBG 

Antrag: 

Die betroffenen Gemeinden erhalten im Rahmen der Vorprüfung die Möglichkeit, 

sich zum Projekt zu äussern und Anträge zu stellen. Die Gemeinde ist verpflichtet, 

vorgängig die verbindliche Meinung der Stimmbevölkerung abzuholen. 

9. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 205b Abs. 4 PBG 

Antrag: 

Der Kanton arbeitet mit den betroffenen Gemeinden zusammen und berücksichtigt 

die Meinung der Stimmbevölkerung. 

10. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 205f Abs. 1 PBG 

Antrag: 

Anlagen nach § 205a Absatz 1, deren Betrieb definitiv eingestellt wird, sind in der 

Regel komplett zurückzubauen. Der Regierungsrat entscheidet, inwieweit der 

ursprüngliche Zustand der Zufahrtsstrasse wiederherzustellen ist.  

11. Antragsteller/in Willi Knecht 

Paragraf 205f Abs. 2 PBG (neu) 

Antrag: 

Für den Rückbau und die Entsorgung müssen die notwendigen finanziellen Mittel in 

einem Rückbaufonds deponiert werden. 

12. Antragsteller/in Sandra Meyer-Huwyler 

Antrag: 

Ablehnung der Botschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03.2024 11:18 Seite 4 von 4 

13 Antragsteller/in Fabian Stadelmann 

Paragraf 119 a PBG 

Antrag: 

Wenn Antrag 4 unterliegt. Ablehnung Beratungsgrundlage RUEK und Unterstützung 

Fassung Regierung.  

 
1 Parkplätze in Einstellhallen von Gebäuden mit sechs drei und mehr Wohnungen 

sowie von Nichtwohnbauten mit 10 und mehr Parkplätzen sind mit einer 

Grundinfrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen auszurüsten,  

 

(entspricht Fassung der Regierung)  

 

 

Neu: Paket mit Antrag 4 
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Kantonsrat

B 15 A

Traktandum 5 / Beschleunigung Ausbau Stromproduktion aus erneuerbarer Energie und Umsetzung von Klimamassnahmen; Entwurf Änderung des Planungs- und Baugesetzes / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

		1.

		Antragsteller/in	Sandra Meyer-Huwyler

Paragraf	36 Abs. 2 Ziffer 9 PBG

Antrag:

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen über



9. Umgebungsgestaltung, insbesondere naturnahe und standortgemässe Begrünung, Bepflanzung und Gestaltung der Oberflächen zur Schaffung von Rückhaltevolumen für das Regenwasser oder für dessen Versickernlassen sowie, zur Verminderung der lokalen Hitzebelastung sowie zur Förderung der Biodiversität,



		2.

		Antragsteller/in	Sandra Meyer-Huwyler

[bookmark: _GoBack]Paragraf	36 Abs. 2 Ziffer 21 PBG

Antrag:

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen über



21. klimaangepasstes Bauen (Ver- und Entsiegelung, Unterbauungsziffer, Oberflächenmaterialisierung usw.)



		3.

		Antragsteller/in	Sandra Meyer-Huwyler

Paragraf	36 Abs. 2 Ziffer 22 PBG

Antrag:

Soweit notwendig und nach § 112a zulässig, sind insbesondere Vorschriften zu erlassen über



22. abweichende Grenzabstände von Gewächsen (§ 86 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch).













		4.

		Antragsteller/in	Fabian Stadelmann 

Paragraf	119 a PBG

Antrag:

Ganzer Paragraph 119a streichen 

(weder Fassung Regierung noch Beratungsrundlage RUEK)



Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

1 Parkplätze in Einstellhallen von Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen sowie von Nichtwohnbauten mit 10 und mehr Parkplätzen sind mit einer Grundinfrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen auszurüsten, bei

a.Neubauten,

b.einer baubewilligungspflichtigen Erweiterung oder Änderung der Einstellhalle.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in der Verordnung.

3 Die Gemeinden können in einem Reglement weiter gehende Vorschriften für die Pflicht zur Erstellung der Grundinfrastruktur erlassen.



Neu: Paket mit Antrag 13



		5.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	137a PBG (neu)

Antrag:

Abstand der Windkraftanlagen



Der Mindestabstand von Windkraftanlagen zu bewohnten Gebäuden beträgt 500 Meter. Ausnahmsweise sind Minderabstände bewilligungsfähig, namentlich mit dem Einverständnis der Eigentümer.



		6.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	205a Abs. 5 PBG

Antrag:

Kommunale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kommunale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es die Vorhaben nicht unverhältnismässig einschränkt.



		7.

		Antragsteller/in	Korintha Bärtsch

Paragraf	205a Abs. 1 lit. b PBG

Antrag:

Das Plangenehmigungsverfahren dient der Verwirklichung von Anlagen zur Stromproduktion, die im öffentlichen Interesse liegen und einen zentralen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, nämlich:

(…)

b. Reservekraftwerke im Interesse der Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit auf nationaler Ebene,









		8.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	205b Abs. 2 PBG

Antrag:

Die betroffenen Gemeinden erhalten im Rahmen der Vorprüfung die Möglichkeit, sich zum Projekt zu äussern und Anträge zu stellen. Die Gemeinde ist verpflichtet, vorgängig die verbindliche Meinung der Stimmbevölkerung abzuholen.



		9.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	205b Abs. 4 PBG

Antrag:

Der Kanton arbeitet mit den betroffenen Gemeinden zusammen und berücksichtigt die Meinung der Stimmbevölkerung.



		10.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	205f Abs. 1 PBG

Antrag:

Anlagen nach § 205a Absatz 1, deren Betrieb definitiv eingestellt wird, sind in der Regel komplett zurückzubauen. Der Regierungsrat entscheidet, inwieweit der ursprüngliche Zustand der Zufahrtsstrasse wiederherzustellen ist. 



		11.

		Antragsteller/in	Willi Knecht

Paragraf	205f Abs. 2 PBG (neu)

Antrag:

Für den Rückbau und die Entsorgung müssen die notwendigen finanziellen Mittel in einem Rückbaufonds deponiert werden.



		12.

		Antragsteller/in	Sandra Meyer-Huwyler

Antrag:

Ablehnung der Botschaft.































		13

		Antragsteller/in	Fabian Stadelmann

Paragraf	119 a PBG

Antrag:

Wenn Antrag 4 unterliegt. Ablehnung Beratungsgrundlage RUEK und Unterstützung Fassung Regierung. 



1 Parkplätze in Einstellhallen von Gebäuden mit sechs drei und mehr Wohnungen sowie von Nichtwohnbauten mit 10 und mehr Parkplätzen sind mit einer Grundinfrastruktur für das Laden von Elektrofahrzeugen auszurüsten, 



(entspricht Fassung der Regierung) 





Neu: Paket mit Antrag 4
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